Richtlinien des Ministeriums für Gesund​heit und Verbraucherschutz für den Wettbewerb 

„Gesund leben – gesund bleiben“ 
Vom 8. August 2011

Hiermit rufe ich zur Teilnahme am Landeswettbewerb „Gesund leben – gesund bleiben“ 2011 auf. 

1. Was finden wir vor?

Die „Nicht-Beweger-Studie“ belegt in ihrer Auswertung eindrucksvoll den zunehmenden Bewegungsmangel in unserer Gesellschaft. Nach dieser Studie betreiben 37% der Frauen und 38 % der Männer keinerlei Sport. Noch gravierender ist der Befund zum Bewegungsmangel von Kindern und Jugendlichen, die sich zwar generell mehr bewegen, gegenüber früheren Generationen jedoch geringere motorische Fähigkeiten und körperliche Fitness aufweisen.

Die Ergebnisse des Kinder- und Jugendgesundheitssurveys (KIGGS-Studie) zeigen auf, dass heute – bedingt durch Bewegungsmangel – viele Kinder Haltungsschwächen sowie Defizite bei körperlichen Ausdauerleistungen, altersgerechter Körperkraft und der Koordination aufweisen.

Computerspiele, Fernsehkonsum und Internetnutzung haben das Spielverhalten von Kindern und Jugendlichen stark verändert. Weitere Folgen sind Übergewicht und Adipositas, gepaart mit problematischem Ernährungsverhalten. Dadurch entsteht ein Teufelskreis: Übergewichtige Kinder und Jugendliche bewegen sich weniger und verstärken damit ihre motorischen Defizite.

2. Wozu dient dieser Wettbewerb?
Der Wettbewerb des Ministeriums für Gesundheit und Verbraucherschutz möchte mit der Auslobung für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen Anreize schaffen, sich im Alltag verstärkt zu bewegen, sich gesünder zu ernähren und noch mehr  Eigenverantwortlichkeit in der Gesundheitsförderung zu entwickeln. 
3. Teilnahmebedingungen – Wer darf mitmachen?
Viele Zielgruppen sind aufgerufen:

•
Privatpersonen, private Gruppeninitiativen, Familien- oder Freizeiteinrichtungen

•
Kinder und Jugendliche; Beschäftigungsprojekte 

•
Gemeinwesensprojekte, Familien und -Nachbarschaftszentren

•
Begegnungsstätten im Seniorenbereich, Altenheime, Bildungseinrichtungen 

•
Schülermitbestimmungen der saarländischen Schulen 

•
Jugendwohngruppen 

•
Sportvereine, die über das übliche Maß hinaus innovative und beispielhafte Aktivitäten anbieten

•
Lauftreffs, Vereine (auch Anfänger/innen) 

•
Saarländische  Gemeinden; Kirchengemeinden, weitere

•
Organisationen und Institutionen

4. Bewertungskommission
Eine sachverständige Bewertungskommission, (Experten/innenjury), die vom Minister für Gesundheit und Verbraucherschutz beru​fen wird, beurteilt die Projekte und Maßnahmen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Entscheidung dieser Kommission ist endgültig. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

5. Bewertungsrahmen — Was ist gefordert?
Das Ministerium für Gesundheit und Verbraucherschutz fördert in den Bereichen Bewegung und Ernährung Projekte und Maßnahmen innerhalb des Saarlandes. Die Projekte sollen insbesondere die Zielgruppen motivieren, die bisher gar nicht oder nur unzureichend im Bereich der Bewegung und der eigenen Gesundheitsförderung und -Prävention aktiv sind. Weiterhin sollen diese Maßnahmen nachahmenswert und beispielhaft sein. Die geförderten Projekte sollen somit einen Beitrag zur Animation und zum Heranführen zu mehr Bewegung, gesünderer Ernährung und gesundheitsförderndem Verhalten im Alltag leisten.

Die oben genannten Zielgruppen sind dazu aufgerufen, Ideen und Konzepte im Bereich der Bewegungs- und Gesundheitsförderung einzureichen.
Die Maßnahmen und Projekte sollen nicht bereits Bestandteil der bestehenden (normalen) Arbeit vor Ort sein. Die Zusätzlichkeit, bzw. das veränderte Konzept, muss deutlich heraus gestellt werden. Die Initiativen sollen einen beispielhaften und nachahmenswerten Charakter aufweisen.
6. Wettbewerbskriterien
Die Jury beurteilt die eingereichten Projektbeschreibungen nach folgenden Kriterien:
•
Zusätzlichkeit – ist es eine neue Idee?

•
Modellhaftigkeit – können die Projekte als Beispiel für Andere dienen?

•
Einbindung sozial Benachteiligter – werden sozial Benachteiligte in das Projekt eingebunden?

•
Einbindung verschiedener Generationen – werden Personen unterschiedlichen Alters bewusst in das Projekt eingebunden?

•
Dauerhaftigkeit – sind die Projekte so ausgelegt, dass sie eine dauerhafte Wirkung erzielen können?

In Verbänden und Institutionen sollen sich die Projekte von den üblichen Angeboten, die vor Ort vorgehalten werden, abheben. Diese Angebote können sein:
•
Bewegungsangebote im Gesamtkontext der täglichen Arbeit oder im Alltag
•
Maßnahmen im Bereich der Gesundheitsförderung

•
Förderung und Schulung von Bewegungspausen in den verschiedensten Bereichen (zum Beispiel in Einrichtungen oder in Schulen)

•
zielgruppenspezifische modellhafte Ansätze

•
Maßnahmen im Bereich der Senioren/innenarbeit

•
Schaffung von gesundheitsfördernden Maßnahmen in Vereinen außerhalb des üblichen Angebotes

•
besondere Maßnahmen im Bereich „Adipositas“

•
Maßnahmen zur Stärkung und Eingliederung kultureller Minderheiten

•
Maßnahmen, die zur Stärkung der Integration von sozialen Randgruppen dienen.

•
Projekte und Maßnahmen aus dem Privat oder –Familienbereich

•
Initiativen von Freizeiteinrichtungen und Begegnungsstätten

7. Anmeldung zum Wettbewerb 2011
Wettbewerbsbeiträge sind bis 30. Oktober 2011 beim 

Ministerium für Gesundheit und Verbraucherschutz

Stichwort „Gesund leben – gesund bleiben“

Ursulinenstr. 8 – 16

66111 Saarbrücken 

einzureichen.

Jedes Projekt ist einzeln auf einem Formblatt darzustellen. Dieses Formblatt ist im Internet unter www.gesundheit.saarland.de abrufbar oder unter oben genannter Adresse beim Ministerium zu beziehen. Zusätzlich sind pro Projekt weitere Seiten als Anlagen (durchnummeriert) möglich.

8. Auszeichnungen – Was können die Gewinner/innen erwarten?
Die Experten/innenjury wählt nach den oben genannten Kriterien und Anforderungen die Projekte aus. Von den eingereichten Vorschlägen können bis zu 30 in die nähere Auswahl gelangen und erhalten eine Anerkennungsprämie von jeweils 500 €. Aus diesen Projekten können dann zwei erste Plätze (je 1000 €), drei zweite Plätze (je 800 €), vier dritte Plätze (je 600 €) durch die Expertenjury benannt werden.

9. Schlussvorschrift
Die Richtlinien treten mit ihrer Bekanntgabe in Kraft. 
Saarbrücken, den 8. August 2011

Der Minister für Gesundheit und Verbraucherschutz
Georg Weisweiler
